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Gewährung von Kinderzulage und Waisenrente bei darlehensweiser       
Gewährung von Unterhaltsgeld nach § 44 Abs. 2 a AFG 
 
Anspruch auf Kinderzulage gemäß § 583 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 RVO        
sowie auf Waisenrente gemäß § 595 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 RVO bei        
Zusammentreffen mit darlehensweiser Gewährung von Unterhaltsgeld     
nach § 44 Abs. 2 a AFG                                               
Gemäß §§ 583 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 und 595 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 RVO     
besteht ein Anspruch auf Kinderzulage bzw. auf Waisenrente dann      
nicht, wenn dem Kind mit Rücksicht auf die Ausbildung                
Unterhaltsgeld von wenigstens 580,-- DM / 730,-- DM monatlich        
zusteht. ...                                                         
siehe auch:                                                          
Schreiben des Hauptverbandes an die Hauptverwaltungen der            
gewerblichen Berufsgenossenschaften vom 19.07.1983                   
      
      
      
      
 

 

 


